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KTW-Fahrten zu ambulanten Behandlungen korrekt verordnen                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Bild: Quelle KBV, Muster 4, Vorderseite, Stand: 1. Juli 2020 
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Die Fahrt in einem Krankentransportwagen (KTW) kann zulasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung verordnet werden, wenn Patienten während der Fahrt einer fachlichen 

Betreuung oder der besonderen Einrichtungen eines KTW bedürfen. Der Krankentransport soll auch 

dann verordnet werden, wenn dadurch die Übertragung schwerer, ansteckender Krankheiten der 

Patienten vermieden werden kann.  

 

Fahrten mit einem KTW zu ambulanten Behandlungen bedürfen der vorherigen Genehmigung 

durch die Krankenkasse. 

Dies gilt auch für KTW-Fahrten zur ambulanten Behandlung für Patienten mit Merkzeichen "aG“, 

„Bl“, „H“, Pflegegrad 3 mit dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung, Pflegegrad 4 oder 5.  

Als „Genehmigungsfreie Fahrten“ sind für diese Patienten nur Fahrten mit einem Mietwagen oder 

einem Taxi verordnungsfähig, wenn sie aus zwingenden medizinischen Gründen öffentliche 

Verkehrsmittel oder ein privates Kraftfahrzeug nicht benutzen können.  

Zu Taxi und Mietwagen gehören auch Wagen mit behindertengerechter Einrichtung. Soll ein Patient 

mit Rollstuhl, im Tragestuhl oder liegend befördert werden, so sind diese Anforderungen an das 

Taxi/den Mietwagen zusätzlich unter 3. zu kennzeichnen 

 

Ausfüllhinweise in Muster 4 

Für die Verordnung von KTW-Fahrten zu ambulanten Behandlungen ist die Kennzeichnung unter  

„f) anderer Grund für Fahrt mit KTW z. B. fachgerechtes Lagern, Tragen, Heben“ erforderlich. Unter 

3. und 4. ist die Begründung der Notwendigkeit einer Fahrt mit einem KTW anzugeben. 
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